
 

 

 

Abriss zum Menschenrecht auf 
medizinische Versorgung 

von Mag. Arthur H. Lambauer 

 

Zum professionellen Nutzen der medizinischen 
Kunst will ich im Folgenden die Rechtslage be-
treffs des Menschenrechts auf medizinische Ver-
sorgung kurz umreißen. Bemerkt wird, dass die 
hierin verlinkten Dokumente aus meiner eigenen 
Feder garantiert keine Viren aufweisen. 
 

=“= 

 

I. Einleitung 

Abgesehen von einigen Instrumenten der ILO1, 
die hier vernachlässigt werden können, weil sie 
von Österreich nicht ratifiziert sind, ist das Men-
schenrecht auf medizinische Versorgung sowohl 
in der Resolution der UN-Generalversammlung 
über die Universelle Menschenrechtserklärung 
(engl.: UDHR2) als auch in jener über den Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (engl.: ICESCR3) verankert. Während der 
zuletzt genannte Pakt (ohne Zweifel) einen ins-
besondere für seine Unterzeichnerstaaten ver-
bindlichen Rechtsakt darstellt, ist die allgemeine 
Verbindlichkeit der UDHR strittig. Wie ich insbe-
sondere in meinem Rechtsmittel4 vom 8. Novem-
ber 2016 an den EGMR5 nachgewiesen habe, stel-
len jedoch unter Artikel 11 Absatz 1 bzw. unter 
den Artikeln 55, 56 und 60 der UN-Charta6 von 
der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen verabschiedete Resolutionen verbindliche 
Völkerrechtsnormen dar, insbesondere soweit sie 
Menschenrechte oder general principles of co-
operation in the maintenance of international 
peace and security betreffen. Auch die UDHR ist 
somit verbindlich. 

 
1 International Labour Organization. 
2 A/RES/217(III), Annex. https://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/  
3 A/RES/2200(XXI), Annex. https://www.ohchr.org/EN/Professiona-
lInterest/Pages/CESCR.aspx  
4 https://documentcloud.adobe.com/link/re-
view?uri=urn:aaid:scds:US:9b2b69a3-6369-4469-b090-
4b568380ebf5  

Vorauszuschicken ist jedoch eine Betrachtung 
des ersten Erwägungsgrundes der Präambel der 
UDHR; er lautet: 

 
Dass das englische Substantiv recognition analog 
dem aus derselben Wortfamilie stammenden 
Verb recognize in deutscher Übersetzung zwei 
unterschiedliche Bedeutungen aufweist, nämlich 
zum einen die (Wieder-)Erkennung oder Erkennt-
nis bzw. die Anerkennung zum anderen, habe ich 
unter Hinweis auf meine kommentierenden 
Übersetzungen jeweils eines Auszugs der Resolu-
tionen A/RES/71/87 sowie A/RES/71/1588 be-
reits dargetan. 

Dass im vorhin zitierten Erwägungsgrund beide 
Bedeutungen zum Tragen kommen, nämlich im 
ersten Fall und bezogen auf die inhärente Würde 
jene der Wiedererkennung sowie im zweiten und 
bezogen auf die gleichen und unveräußerlichen 
Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie 
jene der Anerkennung, ergibt sich, abgesehen 
von den je semantischen Erfordernissen aus der 
Beziehung, in welcher die recognition je mit den 
beiden zitierten Passagen steht, aus der Tatsache, 
dass auch in der zweiten Zeile des zitierten Erwä-
gungsgrundes, nach dem Wort and ein of zu fin-
den ist, welches nämlich nur dann fehlen könnte, 
wenn die recognition sich in ein und derselben 

5 Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 
6 https://www.un.org/en/charter-united-nations/  
7 Beilage ./31 im Konvolut https://1drv.ms/u/s!ApCb86u-
Quibjgvx_YnaxXdax6Nc2RQ  
8 Beilage 8 zu G 455/2016, im Konvolut 
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx9b9XushbCR54NFA  

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9b2b69a3-6369-4469-b090-4b568380ebf5
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9b2b69a3-6369-4469-b090-4b568380ebf5
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9b2b69a3-6369-4469-b090-4b568380ebf5
https://www.un.org/en/charter-united-nations/
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx_YnaxXdax6Nc2RQ
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx_YnaxXdax6Nc2RQ
https://1drv.ms/u/s!ApCb86uQuibjgvx9b9XushbCR54NFA
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Eigenschaft auf beide Passagen bezöge, was dem-
nach nicht der Fall ist. 

In weiterer Folge ist beides, nämlich die Wieder-
erkennung (also wohl: durch Seinesgleichen) der 
inhärenten Würde sowie die Anerkennung der 
gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mit-
glieder der menschlichen Familie, also gleich-
wohl zusammen und als Einheit zu lesen, woraus 
sich nunmehr ergibt, dass einerseits die wieder-
zuerkennende Würde unabdingbare Vorausset-
zung für die Mitgliedschaft in der menschlichen 
Familie ist und die erwähnten Rechte zum ande-
ren ausschließlich solchen Mitgliedern zuzukom-
men haben, was beides eben dort als Fundament 
der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in 
der Welt bezeichnet wird. 

Dies wird auch noch unterstrichen dadurch, dass 
hier der Begriff der family und nicht etwa jener 
der race bemüht wird. Die Familie stellt in der 
menschlichen Population eine begrenzte Einheit, 
eine Teilmenge vom Ganzen dar, während die Art 
alle umschreibt. Offenkundig sollte hier bewusst 
begrenzt werden; namentlich auf jene Indivi-
duen, die ein Sozialverhalten an den Tag legen, 
das in diesem Sinne als familiär bezeichnet wer-
den kann. Den Begriff der Familie aber versteht 
jeder, der mit solcher Würde ausgestattet ist, als 
eine soziale Einheit, dessen Wesen auf seitens de-
rer Mitglieder einander entgegengebrachter Ach-
tung und solchem Beistand beruht. 

Was aber die Würde (dignity) angeht, so emp-
fiehlt sich ein Blick ins Wörterbuch9: 

 

 
9 Zumal verbindliche völkerrechtliche Texte immer nach der Bedeu-
tung auszulegen und zu verstehen sind, welche ihrer Sprache zum 
Zeitpunkt ihres Entstehens zukam, wähle ich hier ONIONS ET AL., 
Oxford English Dictionary, (corrected and reprinted 1959), 509. 

Die dignity stammt von lateinisch dignitas ab, zu 
welcher wir bei GEORGES10 finden, was folgt: 

 
wobei aus den erörterten je verschiedenen Be-
deutungen der recognition bzw. der Tatsache, 
dass jene betreffs der oben als zweiter zitierten 
Passage jedenfalls die der Anerkennung aufwei-
sen muss, woraus sich ergibt, dass die betreffs der 
ersten Passage nur in der Erkennung bzw. Wie-
dererkennung liegen kann, somit zwingend folgt, 
dass von den hier, bei GEORGES vorkommenden 
Bedeutungen der dignitas im gegebenen Zusam-
menhang nur die an erster Stelle genannte des 
Würdigseins, der Würdigkeit, der Tüchtigkeit, des 
Verdienstes infrage kommen kann, zumal es sich 
hierbei um etwas handeln muss, das erkannt bzw. 
(als der eigenen solchen Eigenschaft ähnliche) 
wiedererkannt werden kann, was insbesondere 
auf die Bedeutungen unter Punkt II, ebendort, 
nicht zwingend, sondern einzig dort auch zutref-
fen muss, wo sie tatsächlich Resultat der zuerst 
genannten Bedeutung sind; hinzu kommt noch, 

10 Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch6, Leipzig 
(1869), 1622. 

https://archive.org/stream/ausfhrlichesla01geor#page/811/mode/1up
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dass ja im oben eingangs zitierten Erwägungs-
grund ausdrücklich die Rede von der inhärenten 
Würde ist, was einzig für die hier zuletzt erörterte 
Bedeutung im ersten Sinne zutreffen kann. 

Es geht nun in keiner denkbaren Weise an, dass 
Lebewesen auf diesem Planeten in einer sich von 
der übrigen Tierwelt so drastisch unterscheiden-
den Weise deren Populationsstärken nicht unter 
Kontrolle haben, oder aber zumindest durch eine 
(durch die Anwendung von organisierter Gewalt 
erst mögliche) Lebensweise, die als weit über de-
ren Verhältnissen liegend anzusehen ist, (andere) 
Mitglieder der menschlichen Familie, insbeson-
dere in den (gerade deswegen) immer noch öko-
sozialer Entwicklung bedürfenden Ländern, einer 
psychosozialen Traumatisierung aussetzen, wel-
che psychisch-soziologisch deren manische Ex-
pansion bedingt, und sich dabei aber mit aller sol-
cher Gewalt zugleich gegen die Bestrebungen 
dieser Familie stemmt, wenigstens dereinst zur 
Raumfahrt taugliche Schiffe für alle zu bauen. 

Das beschriebene Verhalten dieser Wesen ist auf-
grund dessen Charakters, in den sicheren kol-
lektiven Tod zu führen, nur als in höchstem Maße 
krank und/oder kriminell11 anzusehen, weshalb 
ihm auch nicht nur der geringste Grad an Würde 
abgewonnen, noch solcher in ihm erkannt, ge-
schweige denn wiedererkannt werden kann. 

Daraus folgt zwingend, dass diesen Wesen, wie 
auch immer man sie anthropologisch gegebenen-
falls zu qualifizieren hätte, Menschenrechte über-
haupt nicht zuzukommen haben, was die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen mit der 
zitierten Resolution A/RES/217(III) implizit und – 
wie oben dargestellt, basierend auf den Bestim-
mungen des Artikels 11 Absatz 1 sowie des IX. Ka-
pitels der UN-Charta – verbindlich festgestellt 
hat. 

Doch damit nicht genug! Um den von der UDHR 
vorausgesetzten Zugang zu den Menschenrech-
ten zu verstehen, müssen auch noch deren Artikel 
1 und 7 untersucht werden. 

Zu betonen ist dabei nämlich, dass die von der 
Würde her, welche je verschiedenem menschli-
chen Wesen ja durchaus von unterschiedlicher 
Intensität und Begründetheit auftreten kann, zu 
bejahende Mitgliedschaft in der menschlichen 
Familie im Sinne des oben zitierten Ersten Erwä-
gungsgrundes, insbesondere zufolge der Bestim-
mungen der Artikel 1 und 7 UDHR selbst, keines-
wegs zu bedeuten hat, dass die ihnen je zukom-
menden Menschenrechte in derselben Intensität 

 
11 Siehe zur Tatsache, dass die Lebensweise des Nord-Westens den 
Tatbestand des (kollektiv begangenen) Völkermordes an den Völkern 

oder im selben Umfang oder mit derselben Wir-
kung ausgestattet sein müssten. 

Artikel 1 und 7 UDHR lauten: 

Article 1. 
All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. They are 
endowed with reason and conscience 
and should act towards one another in a 
spirit of brotherhood. 
[…] 

Article 7. 
All are equal before the law and are en-
titled without any discrimination to 
equal protection of the law. All are en-
titled to equal protection against any dis-
crimination in violation of this Declara-
tion and against any incitement to such 
discrimination. 

Der in Artikel 1 hervorgehobene Passus ist ange-
sichts des Umstands, dass die unterstrichenen 
Wörter Adjektive und nicht Adverbien sind, wohl 
dahin zu verstehen, dass alle menschlichen We-
sen als freie und (in Würde und Rechten) gleiche 
Menschen geboren werden, was eine Feststel-
lung ist, was schon daraus erhellt, dass dieser 
Satz, enthielte er eine Rechtsanordnung, zufolge 
der allgemeinen Gruppe der human beings, auf 
welche sie sich ja bezöge, in eklatantem Wider-
spruch zum oben erörterten Ersten Erwägungs-
grund stünde, sofern letzterer nicht dahin aufzu-
fassen wäre, dass alle Wesen, die mangels Würde 
nicht als der menschlichen Familie angehörig an-
gesehen werden könnten, auch nicht als mensch-
lich zu gelten hätten. In Anbetracht evidenter Un-
terschiede beispielsweise in Statur, rassischen 
(äußeren) Merkmalen, genealogischen Eigenhei-
ten und vor allem der Intelligenz, welche der 
Mensch gegenüber Seinesgleichen bereits bei der 
Geburt aufweist, erweist sich diese Feststellung 
nur dann als richtig, wenn sie sich alleine darauf 
beziehen soll, dass wir alle als Menschen, welche, 
wie Satz 2 leg cit erklärend betont, mit Vernunft 
und Bewusstsein ausgestattet sind, insofern als 
Freie und Gleiche geboren werden, als wir alle 
uns insbesondere von den Tieren unterscheiden 
und insoweit keinem (irdischen) Herrn unterste-
hen und (als Mensch) gleich in Würde und Rech-
ten sind; er sagt also insbesondere über den Grad 
dieser Würde und die Art dieser Rechte, mithin 
der Qualifikation der Fähigkeit zur Vernunft und 
zum Bewusstsein des Einzelnen nichts aus, stellt 
also nicht eine Gleichheit in diesem Grad, in 

der Dritten Welt nach der UN-Völkermordkonvention erfüllt, mein 
Rechtsmittel (FN 4), 306. 
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dieser Art, sondern lediglich fest, dass wir (alle) 
mit den Prinzipien (den Archetypen) dieser Eigen-
schaften ausgestattet sind. 

Dass allein dies beabsichtigter Ausdruck der erör-
terten Bestimmung sein sollte, erhellt im Übrigen 
auch schon aus der Tatsache, dass die Rede einzig 
davon ist, dass wir alle frei und gleich in Würde 
und Rechten geboren sind, nicht aber, dass wir 
alle frei und gleich in Würde und Rechten sind; 
worin ein großer Unterschied dahin besteht, dass 
lediglich die zweite Variante, wenngleich an der 
Realität weit vorbei, behauptete, dass wir alle 
gleich sind, während die erste ja lediglich be-
hauptet, dass wir frei und gleich, bzw. als frei und 
gleich, geboren sind, nämlich in Würde und 
Rechten (wobei damit noch gar nicht gesagt wird, 
in welcher Würde und in welchen Rechten dies 
der Fall sei), sodass sich der Passus (frei und 
gleich) in Würde und Rechten gar nicht auf das 
sind, sondern auf das geboren sind, bezieht, wo-
bei als frei und gleich in etwas geboren zu sein, 
lediglich eine gutachterliche Feststellung des In-
halts zum Ausdruck bringt, dass wir alle unserem 
jeweiligen phylogenetischen Auftrag gemäß er-
warten, einen gesellschaftlichen idealtypischen 
Sollzustand vorzufinden, in dem wir alle ab unse-
rer Geburt und weiterhin in Würde und Rechten 
frei und gleich sein können, was leider derzeit 
nicht der Fall ist, und wobei damit einzig die 
Würde und Rechte jeweils eines jeden einzelnen 
gemeint sein können, zumal diese ja, wir bereits 
erörtert, tatsächlich verschieden sind, sodass also 
jeder die Möglichkeit haben soll, sich in (seiner) 
Würde und in (seinen) Rechten frei und gleich zu 
entfalten. 

Der genannte Passus ist also insbesondere nicht 
dahin zu verstehen, dass alle Menschen gleich 
seien, wie ein Ei dem anderen gleicht.12 Denn eine 
solche Feststellung wäre schlicht falsch und ist 
daher nach allgemein anerkannten Regeln der 
Auslegung völkerrechtlicher Instrumente nicht 
als deren Bedeutung dem beabsichtigen Zweck 
der Norm zu unterstellen. Vielmehr ist, wie 
soeben geschehen, eine Bedeutung zu finden, die 
im Wortlaut Platz hat und Sinn ergibt. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was zuvor 
zitierter Artikel 7 UDHR mit der Gleichheit vor 
dem Gesetz bzw. der Berechtigung zu gleichem 
Schutz des Gesetzes (und nicht etwa by oder 
through the law) meint: nämlich nicht eine perso-
nelle Identität, der zufolge für jeden ein und 

 
12 Wobei bereits dieser Vergleich insofern hinkt, als zwei Eier bei wei-
tem nicht gleich aussehen, wie man unter Zuhilfenahme eines Ver-
größerungsglases leicht feststellen kann: So gut wie nichts, das auf 
dieser Erde lebt, gleicht einem Mitglied seiner Art vollständig! 
13 http://de.pons.com/%C3%BCberset-
zung?q=of&l=deen&in=&lf=en. 

dasselbe Gesetz gelten solle, sondern ganz im Ge-
genteil eine Gleichheit nur vor jenem Gesetz, das 
zufolge der in ihm zusammengefasst behandel-
ten Merkmale der Gruppe auf diese Anwendung 
zu finden hat. Der an erster Stelle gesetzte Begriff 
des law in Artikel 7 UDHR meint also tatsächlich 
ein Gesetz im Sinne einer spezifischen Normen-
kodifikation. 

Demgegenüber meint das law, welches dort an 
zweiter Stelle gesetzt ist, ganz etwas anderes, 
nämlich die Gesamtheit der Gesetze im Sinne des 
geltenden Rechts, auf dessen gleichen Schutz ein 
jeder ein Recht haben soll. Hier ist also nicht der 
Schutz durch das Gesetz zugunsten des Einzel-
nen gemeint, sondern der Schutz des Gesetzes 
selbst durch jene, die dazu berufen sind, nämlich 
der Staat und seine kompetenten Organe; und in 
letzter Konsequenz freilich auch jeder Einzelne, 
indem er die Einhaltung allen Rechtes nicht ob-
struiert. Das of im Passus protection of the law ist 
also im Sinne eines done to und nicht im Sinne ei-
nes done by zu verstehen, welch letzteres laut 
Pons13 im Übrigen nur nach Adjektiven über-
haupt gebräuchlich ist.14 

Dass jeder ein Anrecht auf gleichen Schutz des 
Rechts dergestalt habe, dass ein jedes geltendes 
Gesetz mit gleicher Inbrunst und staatlicher Akri-
bie vollzogen wird, gleich, welche Angelegenhei-
ten welcher Gruppen es regelt, ergibt auch Sinn, 
weil die in Artikel I der Französischen Menschen- 
und Bürgerrechtserklärung aus 178915 bemühte 
soziale Ordnung, die jedem zugutekommen soll, 
nur dann funktionieren kann, wenn alle sie re-
gelnden Gesetze gleich geschützt werden; wes-
halb jedem ein Recht eben darauf zuzustehen 
hat. 

Im gegebenen Zusammenhang von wesentlicher 
Bedeutung ist auch noch eine Passage aus der 
Präambel der UN-Charta, nämlich aus deren 
zweitem Erwägungsgrund, der da lautet: 

to reaffirm faith in fundamental human 
rights, in the dignity and worth of the hu-
man person, in the equal rights of men 
and women and of nations large and 
small [.] 

Die fette Hervorhebung stellt einen Pleonasmus 
dar, lässt sich doch in jedem Lexikon nachschla-
gen, dass schon die persona als Wesensbezeich-
nung dem Menschen vorbehalten ist. Mit diesem 
Pleonasmus sollte also offensichtlich – ganz im 

14 Vergleiche dazu im Übrigen den ersten Abschnitt des Vierzehnten 
Verfassungszusatzes zur US-Konstitution, der sich derselben Diktion 
bedient! https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv.  
15 Siehe meine Übersetzung derselben bei: https://arthurlam-
bauer.com/2010/01/02/menschen-und-burgerrechte-
1789%e2%80%8f/  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=of&l=deen&in=&lf=en
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=of&l=deen&in=&lf=en
https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv
https://arthurlambauer.com/2010/01/02/menschen-und-burgerrechte-1789%e2%80%8f/
https://arthurlambauer.com/2010/01/02/menschen-und-burgerrechte-1789%e2%80%8f/
https://arthurlambauer.com/2010/01/02/menschen-und-burgerrechte-1789%e2%80%8f/
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Einklang mit der hier dazu vertretenen Auffas-
sung – der besondere Wert jener Personen be-
tont werden, die sich ihre Menschlichkeit weitge-
hend bewahrt haben. 

Aufzuklären ist schließlich noch über das Verhält-
nis zwischen UDHR einerseits und ICESCR ande-
rerseits, was die Bedeutung des Grades der 
Würde anlangt, der einem Menschen eigen ist, 
bzw. soweit dieses im Hinblick auf Artikel 4 
ICESCR von Bedeutung ist. Artikel 4 ICESCR lau-
tet: 

The States Parties to the present Cove-
nant recognize that, in the enjoyment of 
those rights provided by the State in con-
formity with the present Covenant, the 
State may subject such rights only to 
such limitations as are determined by 
law only in so far as this may be compat-
ible with the nature of these rights and 
solely for the purpose of promoting the 
general welfare in a democratic society. 

Keiner allzu umschweifenden Begründung sollte 
bedürfen, dass die Intelligenz, über die ein Volk, 
eine Gesellschaft, die Menschheit schlechthin, 
verfügt, ihr bedeutendstes Gut ist. Die hier disku-
tierten Menschenrechte sind daher nach zitier-
tem Artikel 4 ICESCR so national-gesetzlich allen-
falls einzuschränken, dass diese Intelligenz tun-
lichst geschützt bleibt. Desgleichen keiner beson-
deren Erklärung oder eines solchen Nachweises 
bedarf das Phänomen, dass insbesondere die 
durchschnittliche Intelligenz der höchsten sol-
chen seit jeher nachzustellen sucht, um sie sich 
untertan zu machen, was inzwischen schon 
dadurch begünstigt wird, dass die höchst intelli-
genten Kinder als solche - empören sie sich doch 
zum, die Wut der Eltern noch zusätzlich ansta-
chelnden, Leidwesen derselben ob deren parado-
xer Schwächen und Fehler besonders heftig - 
vom tiefenpsychologischen Wiederholungs-
zwang ihrer Eltern am meisten betroffen und da-
her oft als Erwachsene in besonderem Maße von 
traumatisiertem Selbstwertgefühl sind, was sie 
relativ leichter Beute für den bezeichneten Hoch-
verrat werden lässt.16 

Daraus folgt nun, dass – um die generelle Wohl-
fahrt der Menschheit zu gewährleisten – jeder 
Vertragsstaat des ICESCR, bzw. nach unten zu II. 
näher zu betrachtendem Artikel 29 Absatz 2 
UDHR ein jeder Staat, verpflichtet ist, durch ent-
sprechende gesetzliche sinnvolle Einschrän-

 
16 Vgl. dazu und zum unmittelbar Folgenden den Teil II meines in FN 
4 bezeichneten Rechtsmittels; sowie meine Arbeit über das Men-
schenrecht auf politische Mitbestimmung: 
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjguBECYzh0D9JClxNeg ; in 

kungen der Menschenrechte der blökenden Mas-
sen die Gesundheit der hohen Intelligenz zu si-
chern. 

Um nicht Gefahr zu laufen, zufolge solcher, in der 
veröffentlichten Meinung doch unkonventionel-
ler Ansichten in die Ecke des Neo-Nazismus bzw. 
Faschismus gerückt zu werden, soll sogleich in ei-
nem 

 

Exkurs:  

noch auf die Resolutionen der Generalversamm-
lung der UNO eingegangen werden, die sich mit 
dem Verpönen von Rassismus und Faschismus 
beschäftigen. 

Als älteste aus diesen ist die Resolution vom 18. 
Dezember 196717 zu nennen; sie lautet insge-
samt, wie folgt: 

 
Noch deutlicher als hier wird die Einschränkung 
des Verpönens auf ethnische Diskriminierungen 
in der nächstfolgenden Resolution vom 19. De-
zember 196818, aus der die ersten Erwägungs-
gründe der Präambel zitiert werden sollen: 

welcher insbesondere die sehr wohl differenzierende Bedeutung des 
englischen Adjektivs equal eine zentrale Rolle spielt. 
17 A/RES/2331(XXII). 
18 A/RES/2438(XXIII). 

https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjguBECYzh0D9JClxNeg
http://www.undocs.org/A/RES/2331(XXII)
http://www.undocs.org/A/RES/2438(XXIII)
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Daraus ergibt sich klar, dass, den tatsächlichen 
Begebenheiten folgend, unter dem Begriff des 
(faschistischen) Nazismus lediglich jene Haltun-
gen kriminalisiert werden sollten, die einer Ideo-
logie von ethnischer Erhabenheit gegenüber an-
deren Völkern als solchen folgen. So auch noch 
deutlicher in der Resolution vom 17. Dezember 
198219, deren operativer Punkt 1. lautet, wie folgt: 

 
Von systematischer Verweigerung oder Vernich-
tung von Menschenrechten kann hier aber nicht 
die Rede sein; sondern lediglich von deren 
ethisch sinnvoller Abstufung im Rahmen der Ar-
tikel 29 UDHR sowie 4 ICESCR, um den Gegeben-
heiten menschlicher, seelischer Abgründe und 
deren Auswirkungen auf den Hohen Geist Rech-
nung zu tragen, mithin die menschliche Person zu 
schützen. 

Einer gesunden, menschlicher individuell ver-
schiedener Beschaffenheit geschuldeten, Hierar-
chie kann nichts Verwerfliches abgewonnen wer-
den. Auch derzeit und seit geraumer Dauer schon 
erkennen wir eine pseudo-soziale Hierarchie an, 
nur mit dem Unterschied, dass diese pseudo-öko-
nomischen Werten des Profits und nicht der 
menschlichen Qualifikation folgt; was uns an den 

 
19 A/RES/37/179. 

Abgrund unserer Existenz gebracht hat, wie wir 
allenthalben jetzt erkennen müssen. 

(Ende des Exkurses.) 

 

Unter diesen Prämissen ist nun die Reichweite 
des Menschenrechts auf medizinische Versor-
gung besser verständlich. 

 

II. Das Menschenrecht auf medizinische Ver-
sorgung nach der UDHR 

Artikel 25 UDHR lautet: 

(1) Everyone has the right to a standard 
of living adequate for the health and 
well-being of himself and of his family, 
including food, clothing, housing and 
medical care and necessary social ser-
vices, and the right to security in the 
event of unemployment, sickness, disa-
bility, widowhood, old age or other lack 
of livelihood in circumstances beyond 
his control. 
(2) Motherhood and childhood are enti-
tled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wed-
lock, shall enjoy the same social protec-
tion. 

Das Menschenrecht ist hier als Recht auf für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden hinlängli-
chen Lebensstandard abgestellt und umfasst u. a. 
die medizinische Versorgung. Zumal ein Lebens-
standard, dem etwa gefrönt würde, obwohl er un-
gesund ist, nicht in diesem Sinne als hinlänglich 
(adequate) angesehen werden kann, wäre die 
dadurch entstehende Kollision zwischen ihm und 
der (für Gesundheit und Wohlbefinden) zu leis-
tenden medizinischen Versorgung dahin aufzulö-
sen, dass, auch im Hinblick auf die unten zu erör-
ternde Bedeutung von medical, bei sorglos und 
hartnäckig ungesundem Lebensstil bzw. dem 
Vorliegen dessen gesundheitlichen Folgen medi-
zinische Hilfe rechtens versagt werden kann, so-
weit dies aufgrund fehlender Kapazitäten not-
wendig ist, um dasselbe Menschenrecht anderer 
zu schützen; vgl. dazu Artikel 29 Absatz 2 UDHR: 

(2) In the exercise of his rights and free-
doms, everyone shall be subject only to 
such limitations as are determined by 
law solely for the purpose of securing 
due recognition and respect for the rights 
and freedoms of others and of meeting 
the just requirements of morality, public 

http://www.undocs.org/A/RES/37/179
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order and the general welfare in a demo-
cratic society. 

Dasselbe gilt für die sogenannten hoffnungslosen 
Fälle, bei denen jede medizinische Hilfe keine 
Aussicht auf Erfolg mehr bietet, denn letztere 
kann hier nicht mehr hinlänglich sein. Der men-
schenrechtliche Teilaspekt auf das Wohlbefinden 
(well-being) gebietet auch in solchen Fällen ein 
Recht etwa auf Schmerztherapie. 

Wesentliche Bedeutung kommt nun dem Ver-
ständnis der englischen Vokabel medical zu. Wir 
werfen erneut einen Blick ins Wörterbuch20: 

 
Dass die erste der angeführten Bedeutungen in 
ihrer zweiten Variante: as distinguished from obs-
tetrics, surgery etc., hier einschlägig sein muss, 
dass also die gebührende medizinische Versor-
gung auf das Heilen beschränkt werden sollte, 
welches von chirurgischen und anderen, der Me-
dizin (in urtümlichem Verständnis) bloß ver-
wandten Dienstleistungen verschieden ist; das 
erhellt auch aus der Tatsache, dass im oben zitier-
ten Artikel 25 UDHR der Mutterschutz (und mit 
ihm die Geburtshilfe) in dessen Absatz 2 aus-
drücklich genannt ist, was weitgehend obsolet 
wäre, wenn sie (und anderes) schon unter Absatz 
1 fallen hätte sollen. 

Einerlei, ob man es nun unter health oder well-
being subsummieren möchte, feststeht, dass 
auch auf psychiatrische und psychologische 
Dienste ein Anrecht besteht, dienen diese doch 
ganz erheblich der psychisch-seelischen Gesund-
heit. Klar ist auch, was an dieser Stelle zu bemer-
ken ist, dass der oben erörterte, mögliche Aus-
schluss aus der menschlichen Familie immer 
durch psychosoziale Deprivation, mithin fehlge-
leitete Sozialisation begründet ist. Daraus folgt 
ein sich nach Maßgabe der angesprochenen Ka-
pazitäten ergebendes Erfordernis, Nicht-Mitglie-
dern der menschlichen Familie psychiatrischen 
und psychologischen Hilfe angedeihen zu lassen, 

 
20 ONIONS ET AL., aaO, 1227. 
21 Womit selbstredend nicht gesagt werden soll, dass ein jeder, der 
solcher Hilfe bedarf, als Nicht-Mitglied anzusehen ist; sehr wohl aber 
vice versa. 

auf das sie wieder in deren Schoß aufgenommen 
werden könnten.21  

III. Das Menschenrecht auf medizinische Ver-
sorgung nach dem ICESCR 

Was den ICESCR anlangt, werden wir in dessen 
Artikel 12 fündig, der da lautet: 

1. The States Parties to the present Cove-
nant recognize the right of everyone to 
the enjoyment of the highest attaina-
ble standard of physical and mental 
health. 
2. The steps to be taken by the States Par-
ties to the present Covenant to achieve 
the full realization of this right shall in-
clude those necessary for: 

(a) The provision for the reduction of 
the stillbirth-rate and of infant mor-
tality and for the healthy develop-
ment of the child; 
(b) The improvement of all aspects of 
environmental and industrial hy-
giene; 
(c) The prevention, treatment and 
control of epidemic, endemic, occu-
pational and other diseases; 
(d) The creation of conditions which 
would assure to all medical service 
and medical attention in the event of 
sickness. 

Vorauszuschicken ist erneut, dass – nicht zuletzt 
aufgrund der oben geschilderten Bedeutung die-
ses Menschenrechts nach UDHR – das fett her-
vorgehobene attainable nur auf den everyone 
selbst bezogen werden kann, will heißen, dass er, 
sei es aktiv durch gesunden Lebenswandel, sei es 
passiv durch Genealogie und Konstitution, selbst 
daran Anteil zu haben hat, welcher Standard für 
ihn erreichbar ist; denn jedes andere Verständnis 
sprengte im Übrigen abermals jede vernünftige 
Kapazität. 

Es besteht somit ein Recht auf Genuss (enjoy-
ment) des höchstmöglich erreichbaren Stan-
dards. Auch was diesen Genuss angeht, empfiehlt 
sich ein Blick in die lexikalische Literatur: 

Die, dem zuvor Gesagten entsprechend heranzu-
ziehende, moderne Bedeutung des (geradezu 
ausschweifenden) Genusses hat kaum mehr et-
was mit jener gemein, welche etwa bei MURRAY22 

22 Dem Vorgänger-Werk zum Oxford Dictionary, nämlich: A New 
English Dictionary on Historical Principles, Volume III/2, Oxford 
(1891), E-188 (120 MB): 

 

https://archive.org/download/NewEnglishDictionaryHistoricalPrinciplesOxfordPressPropPub.phil/03.p2.NewEngDictHistPrincip.FMMCPhilSoc.v3p2.Dix-Ez.MurrayJAH.BradleyH.AsMaSchMenSci.Oxf.Macm.1891..pdf#page=382
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alternativ eben dazu und, was die transitive An-
wendung angeht,  an erster Stelle dargestellt wird; 
und schon gar nichts mehr mit jener, welche wir 
etwa bei GOULDMAN23 finden, der – ganz im Ein-
klang gerade noch mit dem französischen jouir 
bzw. der jouissance der Zeit der ACADÉMIE 
FRANÇAISE24 – das zugrundeliegende Verbum to 
enjoy mit den lateinischen Verben fruor und po-
tior umschreibt, woraus die dabei zu wahrende 
Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft 
deutlich wird, ohne deren Beachtung beides auf 
Dauer kaum zu halten ist. Interessant übrigens 
auch noch der bei GOULDMAN, aaO, zu findende 
Verweis auf ebd., 66,25 wo er to command wie 
folgt beschreibt: to command or enjoyn to do; 
wobei das n am Ende des enjoyn wohl die finale, 
auf den (dem Befehl) Unterstehenden abzielende 
Intention ausdrücken soll: nämlich ihn an dem, 
was ihm aufgetragen wird, (eben) verantwor-
tungsvollen Gefallen finden zu machen; was uns 
stark an unsere demnach so richtige Überset-
zung26 der Bulle Nikolaus V., Romanus Pontifex, 
gemahnt, wo dem Passus: illorumque personas in 
perpetuam servitutem redigendi, nicht etwa die, 
dem Hochverrat gefällige, Bedeutung der Ver-
sklavung, sondern jene des deren Persönlichkei-
ten in dauerhaften Gehorsam Versetzens zuzu-
kommen hatte. 

Kurzum, auch hier, im Artikel 12 ICESCR wird 
dem Berechtigten somit, was das Oxford Dictio-
nary27 bestätigt, ein gewisses Maß an Eigenver-
antwortung abverlangt, deren Absenz – man 

 
 

 
 
23 A copious Dictionary, London (1664), 106, äußerst rechte Spalte, 
unten: 

 

 
 
24 Dictionnaire, Paris (1762), 971. 
25 Äußerst rechte Spalte, unten: 
 

 
 

26 https://arthurlambauer.com/2015/06/30/die-bulle-nikolaus-v-
romanus-pontifex-und-ihre-missbrauchliche-deutung-zur-unrecht-
masigen-begrundung-der-sklaverei-uber-die-volker-afrikas/  
27 AaO, 612f: 

denke etwa an Sportverletzungen u. dgl. – in 
Konflikt mit dem Recht steht. 

Was oben zur Ermöglichung der Wiederauf-
nahme in den Schoß der menschlichen Familie 
durch psychologische und psychiatrische Hilfe 
gesagt worden ist, wird hier dadurch unterstri-
chen, dass das englische Substantiv sickness, wie 
es in Absatz 2 litera d) des Artikels 12 ICESCR vor-
kommt, in der Tat nicht nur Krankheiten im Sinne 
gestörter physiologischer Abläufe, sondern 
durchaus auch etwa verletzungsbedingte Störun-
gen des Organismus meint, wozu eben auch psy-
chische Traumata zählen. Im Ergebnis führt dies 
eben dazu, dass – nach besagtem Absatz 2 – die 
Staaten verpflichtet sein sollen, Bedingungen zu 
schaffen, die wiederum ein Recht aller (all) auf 
medizinische Versorgung zulassen, was einen 
weitreichenden Auftrag bedeutet, auch für ge-
sunde Kindererziehung und sonstige, der 
menschlichen Familie adäquate Sozialisation 
Sorge zu tragen. 

 

IV. Die Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union (EU-Charta) 

Zunächst ist festzustellen, dass die EU-Charta28 
nur die Mitglieder der Europäischen Union bin-
det, nicht aber universellen Charakters ist. Das 
bedeutet, dass ihre Anwendung unter diesen Mit-
gliedern nicht dazu führen darf, dass damit etwa 
bestehende Pflichten aus den oben erörterten 

 

 

 

 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=fruor&l=dela&in=&lf=la
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=potior&l=dela&in=&lf=la
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=potior&l=dela&in=&lf=la
https://books.google.at/books?id=_n1FAAAAcAAJ&dq=intitle%3Acopious%20inauthor%3Agouldman&hl=de&pg=PP65#v=onepage&q&f=false
https://books.google.at/books?id=_n1FAAAAcAAJ&dq=intitle%3Acopious%20inauthor%3Agouldman&hl=de&pg=PP101#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/dictionnairedela01acad#page/971/mode/1up
https://arthurlambauer.com/2015/06/30/die-bulle-nikolaus-v-romanus-pontifex-und-ihre-missbrauchliche-deutung-zur-unrechtmasigen-begrundung-der-sklaverei-uber-die-volker-afrikas/
https://arthurlambauer.com/2015/06/30/die-bulle-nikolaus-v-romanus-pontifex-und-ihre-missbrauchliche-deutung-zur-unrechtmasigen-begrundung-der-sklaverei-uber-die-volker-afrikas/
https://arthurlambauer.com/2015/06/30/die-bulle-nikolaus-v-romanus-pontifex-und-ihre-missbrauchliche-deutung-zur-unrechtmasigen-begrundung-der-sklaverei-uber-die-volker-afrikas/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
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universellen Instrumenten der UDHR und des 
ICESCR ausgehebelt würden. In diesem Sinne ge-
hen die Bestimmungen der letzteren jenen der 
ersteren vor. 

Artikel 1 der EU-Charta lautet: 

Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Sein erster zitierter Satz ist programmatischer 
Auftrag und besagt logischer Weise nicht, dass 
solche Würde nicht verloren gehen könnte: näm-
lich durch, von widriger Sozialisation bedingte, 
psycho-soziale Deprivation. Auch der zweite zi-
tierte Satz vermag nicht dem vorhin Gesagten zu 
widersprechen, weil er bloß von der (vorhande-
nen) Würde spricht, die zu achten und zu schüt-
zen sei. 

Ferner von Bedeutung ist Artikel 3 der EU-Charta; 
er lautet: 

Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf kör-
perliche und geistige Unversehrtheit. 
(2) Im Rahmen der Medizin und der Bio-
logie muss insbesondere Folgendes be-
achtet werden: 

a) die freie Einwilligung des Betroffe-
nen nach vorheriger Aufklärung ent-
sprechend den gesetzlich festgeleg-
ten Einzelheiten, 
b) das Verbot eugenischer Praktiken, 
insbesondere derjenigen, welche die 
Selektion von Menschen zum Ziel ha-
ben, 
c) das Verbot, den menschlichen Kör-
per und Teile davon als solche zur Er-
zielung von Gewinnen zu nutzen, 
d) das Verbot des reproduktiven Klo-
nens von Menschen. 

Soweit Absatz 1 dahin zu verstehen wäre, dass 
verlorene Unversehrtheit um jeden (erreichba-
ren) Preis wiederherzustellen sei, ist ihm seine 
englische Sprachfassung entgegenzustellen, die 
um eine wesentliche Nuance anders lautet, näm-
lich wie folgt: 

Everyone has the right to respect for his 
or her physical and mental integrity. 

 
29 Der vordergründige Widerspruch zwischen der englischen und der 
deutschen Sprachfassung ist dahin zu korrigieren, dass die englische 
Bedeutung in der (eng aufgefassten) deutsche semantisch durchaus 
Platz findet, sodass ihr, auch vor dem Hintergrund der universellen 
Rechtslage, als Präzisierung der Vorzug einzuräumen ist. 
30 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/rms/09000016800637c2  

Hier wird – und zwar einzig vereinbar mit dem, 
was oben, unter II. und III., dargestellt wurde - 
deutlich, dass das gerade Gesagte eben nicht gel-
ten soll, dass nämlich die Unversehrtheit (integ-
rity) sich nur auf das Recht bezieht, dass sie einem 
nicht genommen werden darf, nicht aber darauf, 
dass sie wiederherzustellen sei.29 Letzteres betrifft 
das erörterte Recht auf medizinische Versorgung. 

 

V. European Convention on Social and Medi-
cal Assistance 

Diese im Rahmen des Europarates angenom-
mene Konvention30 stellt in ihrer, im Artikel 
2(a)(i) vorgenommenen Definition wie folgt auf 
die nationale Gesetzeslage ab: 

"Assistance" means in relation to each 
Contracting Party all assistance granted 
under the laws and regulations in force in 
any part of its territory under which per-
sons without sufficient resources are 
granted means of subsistence and the 
care necessitated by their condition, 
other than non-contributory pensions 
and benefits paid in respect of war inju-
ries due to foreign occupation; 

und vermag daher, soweit medical assistance ge-
meint ist, am bisher Gesagten nichts zu ändern, 
zumal die nationalen Gesetzgeber selbstredend 
völkerrechtlich gebunden sind, nichts zu be-
schließen, was der Völkerrechtslage zuwiderliefe. 

 

VI. Die Europäische Sozialcharta 

Diese Charta31 verweist in ihrem Artikel 13 (The 
right to social and medical assistance) auf die un-
ter V. erörterte Konvention. 

 

VII. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) 

Der AEUV32 regelt in seinem Artikel 168 das Ge-
sundheitswesen. Darin heißt es: 

(1) Bei der Festlegung und Durchführung 
aller Unionspolitiken und -maßnahmen 
wird ein hohes Gesundheitsschutzni-
veau sichergestellt.  

31 https://www.cvce.eu/en/obj/european_social_char-
ter_turin_18_october_1961-en-e71c737f-4afb-41e3-9426-
43bbf1cd0f00.html  
32 Siehe FN 28! 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016800637c2
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016800637c2
https://www.cvce.eu/en/obj/european_social_charter_turin_18_october_1961-en-e71c737f-4afb-41e3-9426-43bbf1cd0f00.html
https://www.cvce.eu/en/obj/european_social_charter_turin_18_october_1961-en-e71c737f-4afb-41e3-9426-43bbf1cd0f00.html
https://www.cvce.eu/en/obj/european_social_charter_turin_18_october_1961-en-e71c737f-4afb-41e3-9426-43bbf1cd0f00.html
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Die Tätigkeit der Union ergänzt die Poli-
tik der Mitgliedstaaten und ist auf die 
Verbesserung der Gesundheit der Be-
völkerung, die Verhütung von Hu-
mankrankheiten und die Beseitigung 
von Ursachen für die Gefährdung der 
körperlichen und geistigen Gesund-
heit gerichtet. Sie umfasst die Bekämp-
fung der weit verbreiteten schweren 
Krankheiten, wobei die Erforschung der 
Ursachen, der Übertragung und der Ver-
hütung dieser Krankheiten sowie Ge-
sundheitsinformation und -erziehung 
gefördert werden; außerdem umfasst sie 
die Beobachtung, frühzeitige Meldung 
und Bekämpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsge-
fahren.  
Die Union ergänzt die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Verringerung dro-
genkonsumbedingter Gesundheitsschä-
den einschließlich der Informations- und 
Vorbeugungsmaßnahmen. 
(2) Die Union fördert die Zusammenar-
beit zwischen den Mitgliedstaaten in den 
in diesem Artikel genannten Bereichen 
und unterstützt erforderlichenfalls deren 
Tätigkeit. Sie fördert insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten, die darauf abzielt, die Kom-
plementarität ihrer Gesundheitsdienste 
in den Grenzgebieten zu verbessern.  
Die Mitgliedstaaten koordinieren unter-
einander im Benehmen mit der Kommis-
sion ihre Politiken und Programme in 
den in Absatz 1 genannten Bereichen. 
Die Kommission kann in enger Verbin-
dung mit den Mitgliedstaaten alle Initia-
tiven ergreifen, die dieser Koordinierung 
förderlich sind, insbesondere Initiativen, 
die darauf abzielen, Leitlinien und Indi-
katoren festzulegen, den Austausch be-
währter Verfahren durchzuführen und 
die erforderlichen Elemente für eine re-
gelmäßige Überwachung und Bewer-
tung auszuarbeiten. Das Europäische 

 
33 (5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Ver-
träge dafür zuständig, Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinie-
rung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten durchzu-
führen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese Be-
reiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt. 
34 Die Union ist für die Durchführung von Maßnahmen zur Unterstüt-
zung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitglied-
staaten zuständig. Diese Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung 
können in folgenden Bereichen getroffen werden:  

a) Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, […]. 

Parlament wird in vollem Umfang unter-
richtet.  
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten 
fördern die Zusammenarbeit mit dritten 
Ländern und den für das Gesundheits-
wesen zuständigen internationalen Or-
ganisationen.  
(4) Abweichend von Artikel 2 Absatz 533 
und Artikel 6 Buchstabe a 34tragen das Eu-
ropäische Parlament und der Rat nach 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe k35 gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
ren und nach Anhörung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses sowie des Aus-
schusses der Regionen mit folgenden 
Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele dieses Artikels bei, um den gemein-
samen Sicherheitsanliegen Rechnung zu 
tragen: 

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards für Organe und Substanzen 
menschlichen Ursprungs sowie für 
Blut und Blutderivate; diese Maßnah-
men hindern die Mitgliedstaaten 
nicht daran, strengere Schutzmaß-
nahmen beizubehalten oder einzu-
führen;  
b) Maßnahmen in den Bereichen Ve-
terinärwesen und Pflanzenschutz, die 
unmittelbar den Schutz der Gesund-
heit der Bevölkerung zum Ziel haben;  
c) Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte. 

(5) Das Europäische Parlament und der 
Rat können unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten gemäß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses und des Ausschusses der 
Regionen auch Fördermaßnahmen zum 
Schutz und zur Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit sowie 

35 (2) Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständig-
keit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche: 

(a) […] 
k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit hinsichtlich der in diesem Vertrag genannten As-
pekte. 
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insbesondere zur Bekämpfung der weit 
verbreiteten schweren grenzüberschrei-
tenden Krankheiten, Maßnahmen zur 
Beobachtung, frühzeitigen Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender grenz-
überschreitender Gesundheitsgefahren 
sowie Maßnahmen, die unmittelbar den 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
vor Tabakkonsum und Alkoholmiss-
brauch zum Ziel haben, erlassen.  
(6) Der Rat kann ferner auf Vorschlag der 
Kommission für die in diesem Artikel ge-
nannten Zwecke Empfehlungen erlas-
sen.  
(7) Bei der Tätigkeit der Union wird die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik 
sowie für die Organisation des Gesund-
heitswesens und die medizinische Ver-
sorgung gewahrt. Die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten umfasst die Verwaltung 
des Gesundheitswesens und der medizi-
nischen Versorgung sowie die Zuwei-
sung der dafür bereitgestellten Mittel. 
Die Maßnahmen nach Absatz 4 Buch-
stabe a lassen die einzelstaatlichen 
Regelungen über die Spende oder die 
medizinische Verwendung von Orga-
nen und Blut unberührt. 

Auch im vorzitierten Absatz 1 ist nur die Rede 
vom Schutz der Gesundheit, nicht eo ipso auch 
von deren Wiederherstellung. 

Erst recht lassen diese Maßnahmen (nach Absatz 
4a) die hierin erörterten völkerrechtlichen Best-
immungen über das Menschenrecht auf medizi-
nische Versorgung unberührt; wonach niemand 
ein Recht auf Organtransplantation hat. Ob ihm 
eine solche trotzdem angedeihen gelassen wird, 
hängt vom Grad seiner Würde ab. Nur eine solche 
Sichtweise ist geeignet, die Würde jener zu wah-
ren, deren Leben auf dem Schwarzmarkt für Or-
ganhandel durch Organraub gefährdet ist. 

Soweit aber die im zitierten Artikel 6(a) AEUV (FN 
34) angeführte Verbesserung der Gesundheit 
zum Programm gemacht wurde, ist diese zwang-
los dahin zu verstehen, dass die Bemühungen um 
diese Verbesserung einen gesunden Ausgleich 
zwischen dem Bedürfnis nach (insbesondere 
geistig) gesunder Intelligenz einerseits und nach 
physisch gesunder Arbeitskraft andererseits 
Rechnung zu tragen haben, wie es vor allem die 

 
36 https://arthurlambauer.com/2015/03/05/zur-frage-ob-nationa-
les-verfassungsrecht-das-inhalten-von-geschlossenen-volkerrechtli-
chen-vertragen-widerspricht-letztere-unwirksam-macht/  
37 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun-
desnormen&Gesetzesnummer=10011138  

Artikel 29 Absatz 2 UDHR sowie 4 ICESCR nahe 
legen. 

 

VIII. Nationale Gesetze, insbesondere berufs-, 
dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften so-
wie vertragliche Bestimmungen 

In der Völkerrechtslehre ist immer noch strittig, 
ob Völkerrecht generell nationalem Recht dero-
giert. Ich hingegen habe schlüssig und plausibel 
nachgewiesen36, dass diese Frage zu bejahen ist, 
dass also das Völkerrecht nationalem Recht vor-
geht.  

Diese Suprematie des Völkerrechts führt zur 
Nichtigkeit nationaler Bestimmungen, ein-
schließlich vertraglicher Regelungen, insoweit sie 
dem Völkerrecht zuwiderlaufen.  

§ 49 Absatz 1 Satz 1 des Ärztegesetzes37 lautet: 

Ein Arzt ist verpflichtet, jeden von ihm in 
ärztliche Beratung oder Behandlung 
übernommenen Gesunden und Kran-
ken ohne Unterschied der Person gewis-
senhaft zu betreuen. 

Zumal Gesunde keiner medizinischen Versor-
gung, also Behandlung bedürfen, kann unter be-
treuen, bezogen auf die Gesunden, nicht behan-
deln verstanden werden. Nach DUDEN38 kommt 
dem Verbum betreuen an erster Stelle die fol-
gende einschlägige Bedeutung zu: 

be|treu|en <schwaches Verb; hat> [mit-
telhochdeutsch betriuwen = schützen]:  

a) vorübergehend in seiner Obhut ha-
ben, in Obhut nehmen; für jemanden, et-
was sorgen: 
Kinder, alte Leute, Tiere betreuen;  
eine Reiseleiterin betreut die Gruppe;  
die Sportler werden von einem Trainer 
betreut;  
betreutes (ein mit einer Betreuung der 
betreffenden Person[en] verbundenes) 
Wohnen;  
 
b) […]. 

Die von mir vorgenommene Unterstreichung ist 
einschlägig: Für jemanden (professionell) zu sor-
gen, bedeutet, ihn seinen Bedürfnissen und Er-
fordernissen gemäß so zu behandeln, wie es ihm 

38 Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. Berlin 2015 
 

https://arthurlambauer.com/2015/03/05/zur-frage-ob-nationales-verfassungsrecht-das-inhalten-von-geschlossenen-volkerrechtlichen-vertragen-widerspricht-letztere-unwirksam-macht/
https://arthurlambauer.com/2015/03/05/zur-frage-ob-nationales-verfassungsrecht-das-inhalten-von-geschlossenen-volkerrechtlichen-vertragen-widerspricht-letztere-unwirksam-macht/
https://arthurlambauer.com/2015/03/05/zur-frage-ob-nationales-verfassungsrecht-das-inhalten-von-geschlossenen-volkerrechtlichen-vertragen-widerspricht-letztere-unwirksam-macht/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138
sound:ID4110069_353725205.mp3
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gut tut. Was eine solche Behandlung inkludiert, 
sagt § 49 nicht.  

Absatz 2 des § 2 des Ärztegesetzes setzt den Um-
fang ärztlicher Berufsbefugnis fest; er lautet: 

(2) Die Ausübung des ärztlichen Berufes 
umfaßt jede auf medizinisch-wissen-
schaftlichen Erkenntnissen begründete 
Tätigkeit, die unmittelbar am Menschen 
oder mittelbar für den Menschen ausge-
führt wird, insbesondere 

1. die Untersuchung auf das Vorlie-
gen oder Nichtvorliegen von körperli-
chen und psychischen Krankheiten o-
der Störungen, von Behinderungen o-
der Mißbildungen und Anomalien, 
die krankhafter Natur sind, ausge-
nommen Untersuchungen, die im 
Rahmen einer Pandemie durch natur-
wissenschaftliche, insbesondere ve-
terinärmedizinische Einrichtungen, 
durchgeführt werden; 
2. die Beurteilung von in Z 1 ange-
führten Zuständen bei Verwendung 
medizinisch-diagnostischer Hilfsmit-
tel; 
3. die Behandlung solcher Zustände 
(Z 1); 
4. die Vornahme operativer Eingriffe 
einschließlich der Entnahme oder In-
fusion von Blut; 
5. die Vorbeugung von Erkrankun-
gen; 
6. die Geburtshilfe sowie die Anwen-
dung von Maßnahmen der medizini-
schen Fortpflanzungshilfe; 
6a. die Schmerztherapie und Pallia-
tivmedizin; 
7. die Verordnung von Heilmitteln, 
Heilbehelfen und medizinisch diag-
nostischen Hilfsmitteln; 
8. die Vornahme von Leichenöffnun-
gen. 

Mit dieser umfangreichen, auch Chirurgie etc. 
einschließenden Aufstellung, die – das hervorge-
hobene umfaßt dabei im Lichte des oben darge-
stellten völkerrechtlichen Rahmens verstanden - 
lediglich umschreibt, was der Arzt darf, vermag 

 
39 Gegenüber einem Dornbirner Zahnarzt, der mir, als neuem Patien-
ten, einen Monate entfernten Termin zur Zahnhygiene telefonisch 
gegeben hatte, vertrat ich vor Jahren die hier ausdrücklich nicht auf-
recht erhaltene Auffassung, wonach er – nach bei mir eingetretenem 
akuten Wurzelproblem – verpflichtet sei, mich umgehend zu behan-
deln. 

somit nichts daran zu ändern, dass er über medi-
zinische Versorgung im oben dargestellten Sinne 
der medical care hinaus nichts leisten, noch Un-
würdige (im Sinne der oben erläuterten Präambel 
der UDHR) behandeln muss. 

Im Übrigen stellt § 49 ÄrzteG selbst darauf ab, 
dass der Arzt den Patienten in ärztliche Beratung 
oder Behandlung übernommen hat. Er braucht 
ihn demnach nur nicht zu übernehmen. Die Frage 
ist, ab wann eine solche Übernahme vorliegt.39 

Vor dem Hintergrund des oben Dargestellten 
muss die Übernahme auf einen Zeitpunkt abge-
stellt werden, welchem etwa ein Gespräch des 
potentiellen Patienten mit dem Arzt vorausgeht, 
in dem letzterer die Gelegenheit wahrnimmt, sich 
ein Bild auch von der Würde und Zugehörigkeit 
desselben zur menschlichen Familie zu machen, 
noch ohne dabei in jedwede ärztliche Beratung, 
geschweige denn Behandlung einzutreten.  

Es empfiehlt sich jedenfalls, gegenüber neuen Pa-
tienten einen entsprechenden, nicht zu überse-
henden Hinweis in die von ihm noch vor Zusam-
mentreffen mit dem Arzt auszufüllenden Formu-
lare und Fragebögen aufzunehmen, wonach letz-
terer die Übernahme im Sinne des § 49 ÄrzteG 
sich bzw. einem eingehenden persönlichen Be-
wertungsgespräch vorbehält. 

Was etwaige Standardklauseln in ärztlichen 
Dienstverträgen angeht, welche die Pflicht zur 
umfassenden ärztlichen Behandlung vorsehen, 
meine ich, diese rechtlich zum einen mit dem 
oben erörterten Erfordernis der sinnvollen Nut-
zung der Kapazitäten im Sinne der Artikel 29 
UDHR sowie 4 ICESCR, zum anderen aber auch 
mit dem Menschenrecht des Arztes auf freies Ge-
wissen aushebeln zu können: 

Denn Artikel 18 UDHR40 lautet: 

Everyone has the right to freedom of 
thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his reli-
gion or belief, and freedom, either alone 
or in community with others and in pub-
lic or private, to manifest his religion or 
belief in teaching, practice, worship and 
observance. 

Abgesehen davon, dass das Recht auf Gewissens-
freiheit (freedom of conscience) durch den mit 
this right includes beginnenden Halbsatz gar 
nicht eingeschränkt wird, weil dieser lediglich 

40 Nahezu inhaltsgleich ist Artikel 18 Absatz 1 des ICCPR (Internatio-
nal Covenant on civil and political rights); https://www.oh-
chr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/ccpr.pdf
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einen auf Religion und Glauben abstellenden 
Teilaspekt der in Artikel 18 insgesamt veranker-
ten Freiheitsrechte vorkehrt, erhellt schon aus der 
Gegenüberstellung von Religion und Glauben, 
dass mit letzterem auch alle Grenzbereiche um-
fasst sind, die von eines Gewissen abhängigen 
Weltanschauungen betreffen; sodass einem Arzt 
im Ergebnis nicht vorgeschrieben werden kann, 
wem und wie bzw. in welchem Umfang er seine 
professionelle Behandlung jemandem zuteilwer-
den lässt. Dies vor allem in Hinblick darauf, dass 
ärztliche Hilfe an Unwürdige und/oder Fremde 
gegenüber der menschlichen Familie ja ganz er-
heblichen Schaden für die letztere bewirken 
kann, was das Gewissen des Arztes erheblich be-
lasten würde. 

 

=“= 

 
41 Siehe eine Liste zu den in der Cloud von ADOBE bzw. MICROSOFT ab-
rufbaren Dossiers dieser Bestandsaufnahme hier: 
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjgv0ZF-HUIXj1b1w5rg  

Abschließend wird betont, dass jeder Arzt bzw. 
Psychotherapeut unter dem Hypokritischen bzw. 
sonstigen Berufseid somit moralisch selbst zu 
vertreten hat, ob und wem gegenüber er die er-
läuterten Grenzen des Menschenrechts auf medi-
zinische Versorgung überschreiten will. 
Als rechtlich fundierte ethische Stütze zu solcher 
Entscheidungsfindung möchte dem Interessier-
ten ein Durchschweifen meiner umfangreichen 
Dokumentation dienen, die ich im Laufe der ver-
gangenen zehn Jahre in einer Vielzahl von be-
hördlichen Eingaben auf nationaler und interna-
tionaler Ebene betreffs einer Bestandsaufnahme 
der weltpolitischen und sozialen Lage auf unse-
rem Planeten darzulegen versucht habe.41 
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